
Amtsblatt
für die Stadt Recklinghausen

Herausgeber:  Bürgermeister der Stadt Recklinghausen, 45655 Recklinghausen

Das Amtsblatt wird während der Öffnungszeiten im Stadthaus A, Bürgerbüro kostenlos ab-
gegeben. Es wird regelmäßig zugesandt, wenn ein Jahreskostenbeitrag in Höhe von 67,00 € 
im Voraus gezahlt wird.

57. Jahrgang                           06.08.2018                        Nr. 26

1. 2. Bekanntmachung
Planfeststellung für den Neubau der ca. 23 km langen Erdgastransportleitung 
DN 600, DP 70, der Thyssengas GmbH vom Übergabepunkt an der bestehen-
den Erdgasleitung in Datteln (Hachhausen) bis zum Heizkraftwerk der STEAG 
in Herne

2. Öffentliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses und der frühzeiti-
gen Unterrichtung der Öffentlichkeit des vorhabenbezogenen Bebauungsplans 
Nr. 40 - Marktquartier - der Stadt Recklinghausen

3. Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses der Satzung über die 
erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben für einen bebauten Bereich im Außen-
bereich (Außenbereichssatzung) gemäß § 35 Abs. 6 BauGB - Erlenweg -

4. Öffentliche Zustellung eines Schriftstücks vom 16.07.2018 an Herrn Mahmud 
Hsso

5. Öffentliche Zustellung eines Schriftstücks vom 31.07.2018 an Herrn Kenny 
Greenwood















Beschlüsse über die Aufstellung und die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 40 - Marktquartier -

für einen Bereich einschließlich der Schaumburgstraße und südlich daran grenzend, westlich 
des Löhrhofs, nördlich der Löhrhofstraße und des Lampengässchens und östlich des Marktes 
und der Breite Straße, in der Innenstadt, in zentraler Lage der Stadt Recklinghausen.

An Markt 16 bis 17 (ehemaliges Karstadt Hauptgebäude) soll ein Wohn- und Geschäftshaus mit 
großflächigem Einzelhandel, Dienstleistung und Gastronomie im Erdgeschoss sowie Wohnun-
gen im frei finanzierten Bereich, Büros, einem Hotel und einer KiTa in den Obergeschossen 
entstehen. Ein Teil der erforderlichen privaten Pkw-Stellplätze wird in einer Tiefgarage angebo-
ten. 

Die Schaumburgstraße 2 (ehemaliges Karstadt-Bettenhaus) soll im Erdgeschoss Einzelhandel 
und Gastronomie aufnehmen. In den Obergeschossen sind Büros vorgesehen.

Aufgrund der §§ 41 Abs. 2 und 58 Abs. 1 Satz 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), i. V. m. §§ 6 und 9 der Hauptsatzung 
der Stadt Recklinghausen v. 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 v. 06.06.2001), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 14.02.2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24.02.2017) und § 5 Zuständigkeitsord-
nung der Stadt Recklinghausen vom 30. September 2014, zuletzt geändert durch Ratsbe-
schluss vom 28.11.2016, wurden folgende Beschlüsse gefasst:

- Beschluss durch den Rat am 25.06.2018:

„Der Rat beschließt gemäß § 12 Abs. 2 BauGB i. V. m. § 2 Abs. 1 BauGB die Aufstellung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 40 – Marktquartier – im generellen Verfahren.“

- Beschluss durch den Ausschuss für Stadtentwicklung am 04.06.2018:

„Der Ausschuss für Stadtentwicklung beschließt die Durchführung der frühzeitigen Beteiligung 
der Öffentlichkeit gemäß § 3 Abs. 1 BauGB für den vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 40 
– Marktquartier -, in Form eines vierwöchigen Aushanges der Planunterlagen im Fachbereich 
Planen, Umwelt, Bauen. Darüber hinaus soll das Vorhaben in einer Informationsveranstaltung 
der Öffentlichkeit vorgestellt werden.“

Der räumliche Geltungsbereich des Bebauungsplans ist der beigefügten Übersichtskarte zu 
entnehmen, die als Anlage Bestandteil der Beschlüsse ist.

Frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit

Die Planunterlagen zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 40 - Marktquartier - hängen 
im Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen, im Erdgeschoss des technischen Rathauses, Westring 
51, 45659 Recklinghausen in der Zeit vom

20.08.2018 bis 21.09.2018 einschließlich

während der Dienststunden: montags bis mittwochs und freitags von 8.00 Uhr 13.00 Uhr, und 
donnerstags von 8.00 Uhr -18.00 Uhr, zur Einsichtnahme aus. Dort werden die allgemeinen 
Ziele und Zwecke sowie die wesentlichen Auswirkungen der Planung dargelegt und es ist Ge-
legenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben. Es besteht auch die Möglichkeit, einen Ter-
min für die Einsichtnahme mit der zuständigen Mitarbeiterin des Fachbereichs Planen, Umwelt, 
Bauen, Frau Kohlhaas, Raum 07, Tel. 02361 / 50-2390, zu vereinbaren.
Stellungnahmen können schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden.

Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, die Planunterlagen unter der Internetadresse
http://www.recklinghausen.de/bplan

abzurufen. Dort können Stellungnahmen unter den zuvor genannten Bedingungen auch online 
abgegeben werden. 



Informationsveranstaltung
Am Dienstag, den 28.08.2018 um 18:00 Uhr, findet im ehemaligen Karstadt-Warenhaus,
Markt 16, 45657 Recklinghausen, ein öffentliches Informations- und Anhörungsgespräch statt. 
Hierzu sind alle Bürgerinnen und Bürger eingeladen. Zweck der Veranstaltung ist, die Planung 
zum vorgenannten Bauleitplan öffentlich darzulegen und die Öffentlichkeit hierzu anzuhören.

Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung (BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. 
NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der Verordnung vom 05. November 2015 (GV. 
NRW. S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 
(Amtsblatt Nr. 18 vom 06.06.2001), zuletzt geändert durch Satzung vom 14.02.2017 (Amtsblatt 
Nr. 8 vom 24.02.2017), werden die Aufstellung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr.
40 - Marktquartier - sowie die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit hiermit öffentlich be-
kannt gemacht.

Dieser Aufstellungsbeschluss tritt am Tage nach seiner öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

Recklinghausen, den 31.07.2018

Tesche
Bürgermeister



Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich
des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 40 - Marktquartier -

der Stadt Recklinghausen



Beschluss über die Satzung der
Satzung über die erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben für einen bebauten Bereich 

im Außenbereich (Außenbereichssatzung)
gemäß § 35 Abs. 6 BauGB 

- Erlenweg -
für einen Bereich am südlichen Erlenweg, Haus Nr. 31 bis 74,
im Stadtteil Suderwich, im östlichen Bereich der Stadt Recklinghausen.

Ziel der Satzung ist es, die Entwicklung der Streusiedlung in den Außenbereich 
auszuschließen sowie die Möglichkeit einer angemessenen, kanalisierten Erweiterung 
vorhandener Gebäude zuzulassen (Nachverdichtung), um eine Anpassung der Wohngebäude 
an die heutigen Bedürfnisse zu ermöglichen. 

Aufgrund der §§ 7 Abs. 1 und 41 Abs. 1 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-
Westfalen (GO NRW) vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 15 
des Gesetzes vom 23. Januar 2018 (GV. NRW. S. 90), i. V. m. § 5 Zuständigkeitsordnung der 
Stadt Recklinghausen vom 30. September 2014, zuletzt geändert durch Ratsbeschluss vom 
28.11.2016, hat der Rat der Stadt Recklinghausen in seiner Sitzung am 25.06.2018 folgenden 
Beschluss gefasst:

„Der Rat beschließt die Satzung über die erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben für den 
bebauten Bereich im Außenbereich - Erlenweg - gemäß § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) 
in der gegenüber der Offenlage ergänzten Fassung als Satzung.“

In der beigehefteten Übersicht ist der räumliche Geltungsbereich der Satzung dargestellt.

Hinweis über die Möglichkeit zur Einsichtnahme der Satzung
gemäß § 10 Abs. 3 BauGB

Vom Tag des Erscheinens dieser Bekanntmachung im Amtsblatt wird die Satzung über die 
erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben für einen bebauten Bereich im Außenbereich 
(Außenbereichssatzung) gemäß § 35 Abs. 6 BauGB - Erlenweg - mit der Begründung sowie 
den bei der Planung zugrundeliegenden Gutachten und Vorschriften (Gesetze, Verordnungen, 
Erlasse, DIN-Vorschriften) bei der 

Stadt Recklinghausen,
Fachbereich Planen, Umwelt, Bauen,
Technisches Rathaus, Westring 51,

45659 Recklinghausen,

während der Öffnungszeiten zu jedermanns Einsicht bereitgehalten. Über den Inhalt wird dort 
auf Verlangen Auskunft gegeben.

Darüber hinaus sind die Planunterlagen unter der Internetadresse
http://www.recklinghausen.de/bplan

abrufbar.



Bekanntmachungsanordnung

Gemäß § 10 Abs. 3 und § 35 Abs. 6 Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 3. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 2 
des Gesetzes vom 20.07.2017 (BGBl. I S. 2808) , § 2 Abs. 4 Bekanntmachungsverordnung 
(BekanntmVO) vom 26. August 1999 (GV. NRW. S. 516), zuletzt geändert durch Artikel 1 der 
Verordnung vom 05. November 2015 (GV. NRW. S. 741), i. V. m. § 12 der Hauptsatzung der 
Stadt Recklinghausen vom 1. Juni 2001 (Amtsblatt Nr. 18 vom 06.06.2001), zuletzt geändert 
durch Satzung vom 14.02.2017 (Amtsblatt Nr. 8 vom 24.02.2017), werden der Beschluss über 
die Satzung über die erleichterte Zulässigkeit von Vorhaben für einen bebauten Bereich im 
Außenbereich (Außenbereichssatzung) gemäß § 35 Abs. 6 BauGB - Erlenweg - sowie die 
gemäß BauGB und BekanntmVO im Rahmen der Bekanntmachung erforderlichen Hinweise 
hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Satzung tritt mit dem Tage nach der Ausgabe des Amtsblattes in Kraft.

Hinweis auf Rechtsfolgen

1. Fälligkeit und Erlöschen der Entschädigungsansprüche nach dem Baugesetzbuch 
(BauGB)

1.1 Nach § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB kann der Entschädigungsberechtigte 
Entschädigung verlangen, wenn die in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind. Er kann die Fälligkeit des Anspruches dadurch 
herbeiführen, dass er die Leistung der Entschädigung schriftlich bei dem 
Entschädigungspflichtigen beantragt.

1.2 Gemäß § 44 Abs. 4 BauGB erlischt ein Entschädigungsanspruch, wenn nicht innerhalb 
von drei Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, in dem die unter Pkt. 1.1 bezeichneten 
Vermögensnachteile eingetreten sind, die Fälligkeit des Anspruches herbeigeführt wird.

2. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften sowie 
von Mängeln der Abwägung nach dem Baugesetzbuch

Unbeachtlich werden

2.1 eine nach § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 3 BauGB beachtliche Verletzung der dort 
bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften,

2.2 eine unter Berücksichtigung des § 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplans und des Flächennutzungsplans 
und

2.3 nach § 214 Abs. 3 Satz 2 BauGB beachtliche Mängel des Abwägungsvorgangs,

wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des 
Flächennutzungsplanes oder der Satzung schriftlich gegenüber der Gemeinde unter 
Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. Satz 1 gilt entsprechend, wenn Fehler nach § 214 Abs. 2a BauGB beachtlich sind.

3. Frist für die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften 
gemäß § 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

Eine Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften kann gegen Satzungen, 



sonstige ortsrechtliche Bestimmungen und Flächennutzungspläne nach Ablauf eines 
Jahres seit ihrer Verkündigung nicht mehr geltend gemacht werden, es sei denn,

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes 
Anzeigeverfahren wurde nicht durchgeführt,

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,
c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder
d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde vorher gerügt und 

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den 
Mangel ergibt.

Recklinghausen, den 31.07.2018

gez.
Tesche
Bürgermeister
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Übersicht zum räumlichen Geltungsbereich der Satzung über die erleichterte 
Zulässigkeit von Vorhaben für einen bebauten Bereich im Außenbereich 
(Außenbereichssatzung) – Erlenweg – gemäß § 35 Abs. 6 BauGB der Stadt 
Recklinghausen

 

 

 



Öffentliche Zustellung eines Schriftstücks vom 16.07.2018 an  

 

An Herrn Mahmud Hsso, 

letzte bekannte Anschrift: Schillerstraße 90, 41515 Grevenbroich 

 

Öffentliche Zustellung gemäß § 10 des Verwaltungszustellungsgesetz NRW.  

 

An Herrn Mahmud Hsso ist ein Schriftstück der Stadt Recklinghausen vom 16.07.2018 

gerichtet, welches nicht zugestellt werden kann.  

Dieses Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen Öffnungszeiten beim 

Jobcenter der Stadt Recklinghausen, Görresstr. 15, Zimmer 322, 45657 Recklinghausen 

eingesehen werden.  

 

Dieses Schriftstück gilt als zugestellt, wenn seit dem Tag der Bekanntmachung der 

Benachrichtigung zwei Wochen vergangen sind. Durch die öffentliche Zustellung können 

Fristen in Gang gesetzt werden, nach deren Ablauf Rechtsverluste drohen können. 
 
 



Öffentliche Zustellung eines Schriftstücks vom 31.07.2018 an  

 

Herrn Kenny Greenwood 

letzte bekannte Anschrift: Bergknappenstr. 207, 45663 Recklinghausen 

 

Gem. § 15 I – III Verwaltungszustellungsgesetz vom 03.07.1952 /BGBl. I S. 379), zuletzt geändert 

durch Gesetz vom 12.09.1990 (BGBl. I S. 2002) i.V.m. § 1 I Landeszustellungsgesetz vom 23.07.1957 

(GV NW S. 213), zuletzt geändert durch Gesetz vom 24.11.1992 (GV NW S. 446). 

 

An Herrn Greenwood ist ein Schriftstück gerichtet, das nicht zugestellt werden kann. 

 

Dieses Schriftstück kann von der berechtigten Person zu den üblichen Öffnungszeiten beim  

 

Jobcenter Kreis Recklinghausen 

Stadt Recklinghausen 

Görresstr. 15, Zimmer 252 

45657 Recklinghausen 

 

eingesehen werden. 

 

Dieses Schriftstück gilt an dem Tage als zugestellt, an dem seit dem Tage des Aushanges ein Monat 

verstrichen ist. 


